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Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Integrationsrat 07.12.2011 öffentlich / Kenntnisnahme 
Ausschuss für Familie, Soziales, 
Gleichstellung und Integration 

30.05.2012 öffentlich / Kenntnisnahme 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Betreff 
 
Integration von Migrantinnen und Migranten in Sankt Augustin; Integrationsbericht 
der städt. Ausländerberatung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
1. Der Integrationsrat nimmt den Integrationsbericht der städtischen Ausländerberatung zur 

Kenntnis. 
2. Der Ausschuss für Familie, Soziales, Gleichstellung und Integration nimmt den Integrati-

onsbericht der städtischen Ausländerberatung zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Seitens der städtischen Ausländerberatung wird der Integrationsbericht 2011 vorgelegt. 
Dieser soll die politischen Gremien schwerpunktmäßig über die aktuelle Situation der in der 
Stadt Sankt Augustin lebenden Migrantinnen und Migranten informieren. Hinsichtlich der 
Feststellungen im Einzelnen wird auf den als Anlage beigefügten Bericht verwiesen.  
 
 
 
 
<Name des Unterzeichnenden> 
 
 
 
Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 
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Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf       €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 
 
 
 


